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I. ALLGEMEINES 
 
 

1) Auftrag 

Schriftlich erteilter Auftrag am 29.12.2025 von Frau Mag. Beate Holper, 

Heinrichsgasse 4, 1010 Wien, als Insolvenzverwalterin, zur Ermittlung des 

Verkehrswertes des 1/1-Anteils, der Liegenschaft 7132 Frauenkirchen, St. 

Martinsgasse, GST-Nr. 1703/74, 1703/75, 1703/76, 1703/77, EZ 2953, KG 

32006 Frauenkirchen, Bezirksgericht Neusiedl am See. 
 

2) Zweck 

Das Gutachten wurde von Frau Mag. Beate Holper in Auftrag gegeben zur 

Verkehrswertermittlung des 1/1-Anteils an gegenständlicher Liegenschaft, 

hinsichtlich der Insolvenz der Exakt Real Projekt Frauenkirchen GmbH, 

Pichelwangergasse 16, 1210 Wien, FN 592161a; GZ 6 S 166/25s, 

Handelsgericht Wien. 
 

3) Bewertungsstichtag 

Als Bewertungsstichtag wird der Jänner 2026 angesetzt. 

 

Die örtliche Besichtigung fand am 15.01.2026, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 

10:30 Uhr, statt. 

 

Bei dieser Besichtigung waren anwesend: 

 

 Sachverständiger:   Arch. Dipl.-Ing. Horst Jäger 

  

 

Das Grundstück war frei zugänglich.  
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 Grundlagen und Unterlagen der Bewertung 

 
- Grundbuchsauszug vom 11.12.2025 

- Lokalaugenschein am 15.01.2026 

- Baubewilligung vom 05.02.2021 

- Einreichpläne Architekten Kandelsdorfer ZT GmbH vom Dezember 2020 

- Baubeschreibung Architekten Kandelsdorfer ZT GmbH vom 07.12.2020 

- Baubeginnsanzeige vom 21.12.2022 

- Kaufvertrag LBI Hirschstetten Projekt GmbH und Exakt Real Frauenkirchen 

GmbH vom 27.09.2022 

- Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 

- Google Maps 

- Wikipedia 

- Immobilienpreisspiegel Gewinn Mai 2025 

- ImmoNetZT 

- Bodenpreise AT 

- Liegenschaftsbewertung – Heimo Kranewitter, 7. Auflage 

- „Der Wert von Immobilien“ – Seiser/Kainz  

- Eigene Archivunterlagen des Sachverständigen 

 

4) Vollständigkeitserklärung 

Der Auftragnehmer übernimmt keine Haftung bezüglich der Richtigkeit oder 

Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen und Informationen und ist nicht 

verpflichtet, die Vollständigkeit und Richtigkeit der übermittelten Unterlagen 

und Informationen zu überprüfen und / oder zu bestätigen oder Original-

Unterlagen zu prüfen. 
 

Der Auftraggeber erklärt, dass er sämtliche ihm bekannte Informationen und 

Unterlagen, welche für die Bewertung der Liegenschaft von Relevanz sind 

bzw. sein könnten, an den gefertigten Sachverständigen übermittelt hat und 

ihm keine weiteren bewertungsrelevanten Unterlagen oder Umstände bekannt 

sind. 
 

 

5) Bewertungsvoraussetzungen 

Die Währungsbeträge sind in EURO angegeben. 
 

Das Gutachten hat nur im Gesamten und nicht auszugsweise zum Stichtag 

Gültigkeit. Das Gutachten stellt ausschließlich auf die Marktverhältnisse zum 

Stichtag dieses Gutachtens ab. Mögliche Änderungen der Marktverhältnisse 

werden und können daher auch nicht berücksichtigt werden. Nach dem 

Stichtag eintretende Änderungen der Marktverhältnisse und daraus folgend 

einzelne Bewertungsparameter müssten erforderlichenfalls zu einer 

Nachbewertung führen. 
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Festgestellt wurde ausschließlich der Wert der gegenständlichen 

Liegenschaft. Eine Zusicherung, dass diese frei von Schäden oder sonstigen 

Mängel ist, kann nicht gegeben werden. 

 

Feststellungen hinsichtlich des Bauwerks und des Bodens wurden nur 

insoweit getroffen, wie sie für die Wertermittlung von Bedeutung sind. 
 

Der Wertermittlung, sowie der rechtlichen Bewertung wurden ausschließlich 

Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer üblichen, ordnungsgemäßen 

und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem und 

überwiegend bei einer örtlichen Besichtigung anlässlich der Befundaufnahme, 

sowie aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der erteilten Informationen 

erkennbar oder sonst bekannt geworden sind. 
 

Im Verkehrswert ist die Umsatzsteuer enthalten. 
 

Die Wertermittlung erfolgt geldlastenfrei, also ohne Berücksichtigung von 

Pfandrechten und unabhängig von deren Grundbuchseintrag. Die 

Wertermittlung erfolgt in der Annahme, dass Wertminderungen durch 

Altlasten, wie z.B. Bodenkontaminationen oder auch andere, die Liegenschaft 

entwertenden Altbodenverhältnisse, nicht vorhanden sind. Darüber 

hinausgehende Untersuchungen hinsichtlich etwaiger Bodenkontaminationen 

oder hinsichtlich anderer die Liegenschaft entwertender Altbodenverhältnisse 

wurden durch den Sachverständigen nicht vorgenommen. 
 

Flächen-, Raum- oder sonstige Maßnahmen wurden aus den übergebenen 

Unterlagen übernommen und nicht mit der Natur verglichen. Eigene 

Vermessungen oder Messungen durch den Sachverständigen waren nicht 

Gegenstand des Auftrages. Eine Haftung für die Richtigkeit der 

übernommenen Maßnahmen wird daher von Sachverständigen nicht 

vorgenommen und wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
 

Eine Prüfung der baubehördlichen Genehmigungen, der Konsensmäßigkeit 

und einer rechtmäßigen Nutzung der Liegenschaft wurde vom 

Sachverständigen nicht durchgeführt. Eine Überprüfung der öffentlich 

rechtlichen Bestimmungen, einschließlich Genehmigungen, Widmungen, 

Abnahmen, Auflagen und dergleichen bezüglich des Bestandes und der 

Nutzung baulicher Anlagen erfolgte nicht. Es wurde davon ausgegangen, dass 

die Räumlichkeiten allen relevanten und gesetzlichen Regelungen 

entsprechen, einschließlich der Bestimmungen über Brand- und Schallschutz. 

Die Einsichtnahme in den Bauakt der Liegenschaft bei der zuständigen 

Baubehörde war auftragsgemäß nicht Gegenstand der Bestandsaufnahme. 
 

Eine rechtliche Prüfung von Kaufverträgen, Mietverträgen, Pachtverträgen und 

sonstigen Nutzungsverträgen, von Bewirtschaftungsverträgen, von 
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Nebenvereinbarungen, außerbücherlichen Rechten und Lasten der 

Liegenschaft und dergleichen waren nicht Gegenstand des Auftrages. 

Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender 

Faktoren, insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte 

zurückzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung keine mit mathematischer 

Exaktheit feststehende Größe sein. 

 

Das Gutachten wurde auf die angeführten Unterlagen und Informationen 

aufgebaut. Daraus ergibt sich zwingend, dass neue Unterlagen oder 

Informationen zur Änderung des Gutachtens führen können. Ergeben sich 

neue Fakten oder Umstände, behält sich der Sachverständige daher 

ausdrücklich eine Änderung oder Ergänzung des Gutachtens oder eine 

Nachbewertung vor. 

 

6) Haftung des Sachverständigen 

Der Sachverständige weist darauf hin, dass er dem Auftraggeber für 

Vermögensschäden aufgrund von leichter Fahrlässigkeit ausschließlich bis zu 

dem in der abgeschlossenen Vermögens- und Schadenshaftpflicht-

versicherung angeführten Betrag in der Höhe von € 1,3 Mio. haftet. 
 

Das vorliegende Gutachten wurde mit größter Sorgfalt und gewissenhaft nach 

den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausführung und unter Beachtung 

der getroffenen Vereinbarungen erstellt. 
 

Der Sachverständige haftet nicht für Änderungen der Markverhältnisse und 

sich daraus ändernden Parametern der Bewertung. 
 

Sollte eine Vorlage des Gutachtens bei Behörden und Ämtern beabsichtigt 

sein, weist der Sachverständige darauf hin, dass jegliche Haftung in Bezug auf 

dessen Anerkennung ausgeschlossen wird und der Gutachtensauftrag und 

dessen Erfüllung dadurch nicht berührt werden. 
 

Haftungen des Sachverständigen gegenüber Dritten sind jedenfalls 

ausgeschlossen.  
 

Dritte können gegenüber dem Sachverständigen aus diesem Vertrag und aus 

den unter Zugrundlegung dieses Vertrages gefertigten Gutachten keine 

Rechte geltend machen. 
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7) Sonstiges 

Das Gutachten genießt Urheberschutz. Es ist nur für den Auftraggeber und 

nur für den angegebenen Zweck bestimmt. Der Auftraggeber ist nicht 

berechtigt, seine Rechte aus dem Sachverständigen-Vertrag an Dritte 

abzutreten. 

 

8) Unabhängigkeit des Sachverständigen 

Der Sachverständige erklärt ausdrücklich, dass er die Wertermittlung als 

unabhängiger Gutachter objektiv und unparteiisch erstellt. 
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II. BESCHREIBUNG 

1) Überregional 

Geographie 

 

Frauenkirchen liegt im Seewinkel zwischen dem Neusiedler See und der 

ungarischen Grenze. Die Gemeinde hat eine Fläche von 31,95 

Quadratkilometer. Davon werden mehr als achtzig Prozent landwirtschaftlich 

genutzt. 

  

Nachbargemeinden: 

 

Gols Mönchhof Halbturn 

Podersdorf 

 

 

Apetlon  
Sankt Andrä am 

Zicksee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Neusiedler_See
https://de.wikipedia.org/wiki/Gols
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6nchhof
https://de.wikipedia.org/wiki/Halbturn
https://de.wikipedia.org/wiki/Podersdorf_am_See
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Compass_card_(de).svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Apetlon
https://de.wikipedia.org/wiki/Sankt_Andr%C3%A4_am_Zicksee
https://de.wikipedia.org/wiki/Sankt_Andr%C3%A4_am_Zicksee
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2) Statistik 

 

Staat:  Österreich 

Land:  Burgenland 

Politischer Bezirk: Neusiedl am See 

Kfz-Kennzeichen: ND 

Fläche: 31,95 km² 

Koordinaten: 47° 50′ 28″ N, 16° 55′ 10″ O  

Höhe: 124 m ü. A. 

Einwohner: 2.963 (1. Jän. 2025) 

Bevölkerungsdichte: 93 Einw. pro km² 

Postleitzahl: 7132 

Gemeindekennziffer: 1 07 05 

Adresse der 

Gemeinde- 

verwaltung: 

Amtshausgasse 5 

7132 Frauenkirchen 

Website: www.frauenkirchen.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Land_(%C3%96sterreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Flag_of_Burgenland_(state).svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Burgenland
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Bezirke_und_Statutarst%C3%A4dte_in_%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Bezirk_Neusiedl_am_See
https://de.wikipedia.org/wiki/Kfz-Kennzeichen_(%C3%96sterreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System_1984
https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Frauenkirchen&language=de&params=47.841111111111_N_16.919444444444_E_dim:10000_region:AT-1_type:city(2963)
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6he_%C3%BCber_dem_Meeresspiegel
https://de.wikipedia.org/wiki/Meter_%C3%BCber_Adria
https://de.wikipedia.org/wiki/Einwohnerzahl
https://de.wikipedia.org/wiki/Bev%C3%B6lkerungsdichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Postleitzahl_(%C3%96sterreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Amtlicher_Gemeindeschl%C3%BCssel
https://www.frauenkirchen.at/
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3) Gemeinde Infrastruktur 

 

Nahversorgung 

Im Norden von Frauenkirchen gibt es ein großes Gewerbegebiet mit 

zahlreichen Supermärkten, Bekleidungs- und Schreibwarengeschäften. Auch 

sind drei Tankstellen ansässig. Innenstädtische Geschäftsflächen entlang der 

Hauptstraße, besonders in der FUZO, sind verstärkt durch die Abwanderung 

der Geschäfte an den Stadtrand von Leerstand betroffen. 

 

Tourismus 

Nach Erbohrung einer ergiebigen Thermalquelle wurde die wasserrechtliche 

Bewilligung für einen Thermenbau erteilt und 2009 die St. Martins Therme & 

Lodge eröffnet. Seit der Eröffnung der Therme sind auch in der Stadt einige 

Hotels und Nächtigungsbetriebe entstanden. Auch gibt es einen Alpakahof, 

bei dem Wanderungen und tiergestützte Therapie angeboten wird. 

 

Frauenkirchen ist Ausgangspunkt für den bis zur Einbindung in den 

Jakobsweg Österreich in Haslau-Maria Ellend überwiegend im Burgenland 

verlaufenden Jakobsweg Burgenland. Weiters führt der Ostösterreichische 

Grenzlandweg durch den Ort. 

 

Landwirtschaft 

Frauenkirchen ist eine Weinbaugemeinde des Weinbaugebiets „Neusiedler 

See“. Unter anderem ist das international bekannte Weingut Umathum in 

Frauenkirchen ansässig. Erich Stekovics baut zahlreiche Tomaten-, Paprika- 

sowie Chilisorten an, welche in ganz Österreich unter anderem von Spar 

vertrieben werden. 

 

Das Projekt eines 14 ha großen Gewächshauses für Tomaten in der 

Gemeinde, für das die Grundstücksumwidmung bereits bewilligt war, wurde 

von Landeshauptmann Hans Niessl unterstützt, aber von einer Bürgerinitiative 

mit Erich Stekovics bekämpft. Das Projekt wurde Ende 2016 vom Betreiber 

aufgegeben. 

 

Bildung 

Frauenkirchen ist Schulstadt mit einer Volks-, einer Haupt- und einer 

polytechnischen Schule sowie einer Handelsakademie. Außerdem hat die 

Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege Oberwart einen 

Standort in Frauenkirchen. Im Erdgeschoß des Volksschulgebäudes ist ein 

Sonderpädagogisches Zentrum untergebracht. 
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Freizeit- und Sportanlagen 

Mit der Thermenarena wurde 2017 der seit 1965 bestehende Sportplatz am 

Bahnhof abgelöst.[8] Sie verfügt über einen Naturrasenfußballplatz nach 

internationalen Standard, einen kleineren Übungsplatz sowie einen Outdoor-

Fitnesspark. Die Schülerwiese mit einer großen Rasenfläche, einem 

Volleyballplatz und Laufbahnen bietet den Bewohnern der Stadt, sowie den 

Schülern des Schulzentrums die Möglichkeit der Sportausübung. 

 

Soziale Infrastruktur 

Es gibt ein medizinisches Zentrum mit einer Unfallambulanz, einer 

Rettungsstelle des Roten Kreuzes unter anderem mit einem 

Notarzteinsatzfahrzeug, ein Ärztezentrum mit einem Pflegeheim, einer 

Tagesstätte und einer Wohngemeinschaft. Zudem befindet sich am Standort 

des vormaligen Gemeindewohnhauses ein Stützpunkt der Volkshilfe sowie 20 

Seniorenwohnungen in Bau; diese sollen im Sommer 2022 fertiggestellt 

werden. 

 

4) Verkehr 

Der Bahnhof Frauenkirchen liegt an der Neusiedler Seebahn und hat damit 

eine Anbindung im Stundentakt an Neusiedl am See und Wien. Seit 2020 

verfügt er über eine asphaltierte Park & Ride-Anlage. Postbuslinien verkehren 

in die Nachbarortschaften, die B51 verläuft durch den Ort. 

 

Neusiedl am See liegt nördlich in einer Entfernung von ca. 17 km. 

 

Die Auffahrt auf die A4 Mönchhof liegt geografisch nordöstlich von 

Frauenkirchen in einer Entfernung von ca. 13 km. 
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III. ST. MARTINSGASSE, 7132 FRAUERKIRCHEN  

EZ 2953, KG 32006 FRAUENKIRCHEN, 

BEZIRKSGERICHT NEUSIEDL AM SEE 
 

1) Grundbuchsauszug 
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2) Regionale Lage des Grundstücks 

Das gegenständliche Grundstück liegt am östlichen Rand von Frauenkirchen 

südöstlich der Frauenkirchner Landesstraße. 

 

 
 

Die unmittelbare Nachbarschaft ist von kleinvolumigen Einfamilienhäusern 

einerseits als auch von Gewerbeobjekten geprägt. 

 

 
 

Die Zufahrt erfolgt über die Halbturnerstraße und den Rosalienweg. Die 

Grundstücke selbst liegen am nordöstlichen Ende der St. Martinsgasse. 
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3) Mikrolage 
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4) Größe und Form des Grundstücks 

 

Die Grundstücksgröße beträgt 2.687 m². 

 

Die Grundstücksform ist polygonal und eben. 
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5) Flächenwidmung und Bebauung – Raumordnung 

Flächenwidmung 

BW – Bauland Wohnen 
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Bebauungsplan 

 

 

 

 

6) Verdachtsflächenkataster 

Das Grundstück der EZ 2953 ist derzeit im Altlastenatlas nicht verzeichnet. 
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7) Öffentliche Ver- und Entsorgung 

Gas:   - 

Wasserversorgung:  vorhanden 

 
 

Kanal:   vorhanden 

 

 
 

Strom:   vorhanden 

Regenwässer:   Versickerung auf Eigengrund 
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IV. BESCHREIBUNG DER LIEGENSCHAFT 

1) Grundstück 

Der Zugang zum Grundstück erfolgt von der St. Martinsgasse aus. 

 

Das Grundstück ist frei zugänglich und eben. 
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2) Bestandsgebäude 

 

keine 
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V. BAUPROJEKT 

 

1) Einreichprojekt 

 

Vom Architekten Kandelsdorfer ZT GmbH wurde ein Einreichprojekt erarbeitet, 

das eine Reihenhausanlage, bestehend aus 5 Doppelhäusern mit Carports, 2 

Müllplätzen und Einfriedungen vorsieht. 

 

Diese wiederum gliedern sich in je 4 Doppelhäuser des Typ A und 1 

Doppelhaus des Typ B. 

 

 



22 
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Haus Typ A - Erdgeschoss 
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Haus Typ A - Obergeschoss 
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Haus Typ B – Erdgeschoss 
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Haus Typ B - Obergeschoss 
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2) Baubeschreibung 
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3) Topographie 
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4) Baubescheid 
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5) Baubeginnsanzeige 
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6) Zusammenfassung 

 

§ 19 des Burgenländischen Baugesetzes - Erlöschen der 

Baubewilligung 

 

Die Baubewilligung erlischt, wenn 

 

1. 

die Durchführung des Vorhabens nicht binnen zwei Jahren nach 

Rechtskraft der Baubewilligung begonnen wurde oder 

 

2. 

das Vorhaben nicht innerhalb von fünf Jahren nach Beginn der 

Durchführung fertiggestellt ist. 

 

 

Eine Fristverlängerung kann in begründeten Fällen gewährt werden. Wird 

gegen die Baubewilligung Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof 

oder den Verfassungsgerichtshof erhoben, ist der Fristenlauf bis zur 

Entscheidung darüber unterbrochen. 

 

 

Der Baubeginn wurde mit 21.12.2022 schriftlich festgesetzt, jedoch physisch 

nicht umgesetzt. 

 

Es ist daher rechtlich zu klären, ob die Baubewilligung noch aufrecht ist. 

 

Sollte sie noch aufrecht sein, müsste das Bauvorhaben aber bis 20.12.2027 

abgeschlossen sein, sofern nicht eine begründete Fristverlängerung seitens 

der Behörde gewährt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

VI. BEWERTUNG 

 

1) Einleitung 

Der Verkehrswert der Liegenschaft wird nach der Residualwertberechnung 

ermittelt. 

 

Ausgangspunkt der Residualwertmethode ist immer der Wert einer 

Liegenschaft, nachdem sie der beabsichtigten Entwicklung unterzogen wurde. 

Dabei ist unter Bedachtnahme auf das Best-Use-Prinzip eine nachhaltige und 

wahrscheinliche Nutzung zugrunde zu legen. 

 

Ausgehend von diesem Wert der fiktiv entwickelten Liegenschaft werden alle 

Kosten, welche während der Entwicklungsmaßnahme anfallen, in Abzug 

gebracht. Die Differenz zwischen dem fiktiven Wert und den Kosten wird als 

Residuum bezeichnet. 

 

Darüber hinaus müssen ein angemessener Erlös für den Projektentwickler 

(sog. Developergewinn), die Vorhaltekosten unter Berücksichtigung der 

Wartezeit bis zur Verwertung der Liegenschaft sowie die 

Grunderwerbsnebenkosten in Abzug gebracht werden. 

 

Sonstige wertbeeinflussende Umstände, Barwerte von Rechten oder Lasten 

u.ä. sind ebenfalls noch gesondert zu berücksichtigen. 

 

Als Kontrolle wird zusätzlich noch das Vergleichswertverfahren für unbebaute 

Liegenschaften angewendet. 

 

Alle Berechnungen erfolgen Brutto inkl. USt.  

 

Als Bewertungsstichtag wird der Jänner 2026 festgesetzt. 
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2) Grundlagen 

In Frauenkirchen werden derzeit keine vergleichbaren Wohneinheiten 

angeboten. 

 

Daher führte ich weitere Recherchen durch. 

 

❖ Wohnprojekt 7141 Podersdorf am See 

 

Derzeit werden in 7141 Podersdorf am See neu errichtete Wohneinheiten 

zwischen 50 m² und 88 m² angeboten, mit Freiflächen von 12 m² bis 132 m². 

 

Die Verkaufspreise dieser Wohneinheiten bewegen sich zwischen  

€ 327.000,00 bis € 703.000,00. 

 

Das entspricht € 7.361,00/m² Wohn-Nutzfläche. 

 

Darin enthalten sind jeweils prozentuell die Freiflächen. 

 

 

❖ Immobilienpreisspiegel WKO 2025 

 

Dieser weist bei Reihenhäusern in Neusiedl am See mit einem sehr guten 

Wohnwert in einer sehr guten Wohnlage rund € 3.365,00/m² Wohn-Nutzfläche 

aus. 

 

 

❖ Wohnhäuser in Frauenkirchen 

 

Erhebungen von ImmoNetZT ergaben, dass im Zeitraum zwischen 2021 und 

2024 in der näheren Umgebung Einfamilienwohnhäuser verkauft wurden. 

 

Der Gesamtpreis bewegt sich dabei zwischen € 360.000,00 bis € 510.000,00 

bei einer Grundstücksfläche von 688,00 m² bis 1.287,00 m². 

 

Diese Verkäufe sind jedoch aus meiner Sicht für die gegenständliche 

Bewertung wenig aussagekräftig. 
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❖ Zusammenfassung 

 

Analysiert man die Verkaufserlöse bzw. Angebote, so sind aus meiner Sicht 

das Objekt in Podersdorf am See und die Kennzahlen des 

Immobilienpreisspiegels WKO 2025 heranzuziehen. 

 

Frauenkirchen ist aus meiner Sicht nicht mit Podersdorf am See 

gleichzusetzen. 

 

Somit ist hier ein entsprechender Vergleichsabschlag zu tätigen. 

 

Bei den Ansätzen für Reihenhäuser in Neusiedl am See mit € 3.365,00/m² 

Wohn-Nutzfläche ist dies aus meiner Sicht ebenfalls nur bedingt 

aussagekräftig, zumal neu errichtete Eigentumswohnungen mit einem sehr 

guten Wohnwert in einer sehr guten Wohnlage mit € 4.570,00 bis € 4.770,00 

je m² Wohn-Nutzfläche ausgewiesen sind. 

 

Auf Basis aller von mir erhobenen Vergleichswerte und valorisiert auf das 

gegenständliche Projekt, erscheint mir ein Verkaufserlös von € 5.500,00/m² 

Wohn-Nutzfläche als realistisch. 

 

Darin enthalten sind die entsprechenden Freiflächen. 

 

 

3) Berechnung 

Den Verkaufserlösen sind folgende Aufwendungen gegenüber zu stellen: 

 

In den vom Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich 

zertifizierten Sachverständigen veröffentlichten Herstellkosten für 

Wohngebäude 2025 wurden für das Burgenland € 3.200,00/m² Wohn-

Nutzfläche veröffentlicht. 

 

Darin enthalten sind die Bauwerkskosten, die bauliche Aufschließung, 

Planungs- und Projektnebenleistungen sowie die Umsatzsteuer. 

 

Für kleinvolumige Bauwerke (1- bis 2-Familienwohnhäuser) ist ein Aufschlag 

von ca. 25 % vorzunehmen, für das Bauen am Land wiederum ein Abschlag 

von – 10 %, so dass für die Berechnung Herstellkosten von € 3.600,00/m² 

Wohn-Nutzfläche in Ansatz zu bringen sind.  

 

Sonstige Baunebenkosten werden mit 2 % bewertet. 
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Weitere Abzugsposten sind Vermarktungskosten, Finanzierungskosten auf die 

verbleibenden Baukosten sowie der Developer Profit in der Höhe von 12 %. 

 

Die Finanzierungskosten bringe ich mit 5 %; 2 Jahre linear verteilt, in Ansatz. 

 

Für die Planungs- und Baudauerverbleibenden von 2 Jahren ist ein 

entsprechender Abzinsungsfaktor zu berechnen. Dieser beträgt 9,1573 %. 

 

Zusätzlich gibt es für den Käufer Erwerbsnebenkosten wie Notar und 

Rechtsanwalt, Gebühren Grunderwerbsteuer und die Grundbuchseintragung. 

 

Auch diese zuvor genannten Summen sind vom Verkaufserlös abzuziehen. 

 

Das Produkt dieser Rechenansätze ergibt den „tragfähigen Grundwert“ bzw. 

den gegenwärtigen Verkehrswert zum Stichtag Jänner 2026. 
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50 

 

4) Kontrolle 

❖ Immobilienpreisspiegel Gewinn 2025 

 

Dieser gibt für Bauland Frauenkirchen einen Richtwert von € 90,00/m² bis  

€ 190,00/m² vor, wobei diese Quadratmeterpreise eine allfällige Aufschließung 

nicht beinhalten. 

 

 

❖ ImmoNetZT 

 

In der näheren Umgebung in Frauenkirchen wurden 2023 bis 2024 vier 

Baulandgrundstücke im Ausmaß von 3.351,00 m² bis 7.884 m² verkauft (siehe 

nachfolgende Aufstellung). 
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Die Analyse dieser Verkaufserlöse ergibt jedoch für mich, dass Nr. 2 und Nr. 4 

auszuscheiden sind, so dass sich ein durchschnittlicher Verkaufserlös je m² 

Boden von € 196,00/m² ergibt. 

 

Berechnung: 

 

2.687 m² x € 196,00/m² =    € 526.652,00 
 

 

 

 

VII. ZUSAMMENFASSUNG 

Der Verkehrswert des 1/1-Anteils der Liegenschaft mit den Grundstücks-

Nummern 1703/74, 1703/75, 1703/76, 1703/77, EZ 2953, KG 32006 

Frauenkirchen, Bezirksgericht Neusiedl am See beträgt somit gerundet 

 

€ 520.000,00 

============== 
 

in Worten: Euro fünfhundertzwanzigtausend 00/100 

 

zum Bewertungsstichtag Jänner 2026. 

Die Bewertungsungenauigkeit liegt bei +/- 10%. 
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VIII. SCHLUSSBEMERKUNG 

Das Gutachten umfasst 57 Seiten. 
 

Sollten Umstände auftreten, die dem Gutachter zum Zeitpunkt der Erstellung 

dieses Gutachtens nicht bekannt waren oder wissentlich verheimlicht wurden, 

so sind diese unverzüglich aufzuzeigen. 
 

Das Gutachten wird elektronisch ausgefertigt. 

 

Der Sachverständige 

 
 


